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ÄNDERUNGSANTRAG Ä8
Antragsteller*in: LJW NRW

In Zeile 18 löschen:

Getränke, die es vor Ort zu kaufen gibt (dies gilt unabhängig der Marke)

Begründung
Dieser Absatz bezieht sich nur auf Soft-Getränke, da das MItbringen von

alkoholischen Getränken bereits darüber ausgeschlossen wurde.

Damit eher etwas für die Veranstaltungsregeln. Dort stand dies zuletzt auch als

Thema Verkauf zu fairen Preisen und solidarischer Umgang mit der

ausrichtenden/verkaufenden Gliederung beim Thema Getränke mitbringen.
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